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Die „Claims-Verordnung“

Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über 
nährwert- und gesundheitsbezogene Angaben über 
Lebensmittel (Claims-Verordnung)
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Änderungen, Berichtigungen, Ergänzungen

Verordnung (EG) Nr. 107/2008 (Regelungsverfahren mit 
Kontrolle)
Verordnung (EG) Nr. 109/2008 (Übergangsmaßnahmen 
für Artikel 14-Claims)
Verordnung (EU) Nr. 116/2010 (Anhang 
nährwertbezogener Angaben
Drei Berichtigungen (2007, 2008, 2009)
Verordnung (EG) Nr. 353/2008
(Durchführungsbestimmungen für Zulassungsanträge)
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Entscheidungen zu Artikel 13(5) und 14-Anträgen

Zulassungsentscheidungen zu Artikel 14-Angaben mit den 
Verordnungen (EG) Nr. 983/2009 und 1024/2009
Zulassungsentscheidung zu einer Artikel 13(5)-Angabe mit 
dem Beschluss der Kommission vom 17.12.2009 
(2009/980/EU)
Ablehnungsentscheidungen zu Artikel 14-Angaben mit den 
Verordnungen (EG) Nr. 983/2009, 1024/2009 und 
1167/2009
Ablehnungsentscheidungen zu Artikel 13(5)-Angaben mit 
den Verordnungen (EG) Nr. 983/2009, 1025/2009 und 
1168/2009
Zuletzt: Verordnungen (EG) Nr. 375, 376, 382, 383, 
384/2010 vom 3. bzw. 5. Mai 2010
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Leitlinien und Durchführungsbestimmungen

Leitlinien zur Anwendung der Verordnung vom 
Dezember 2007
NDA-Gutachten „wissenschaftliche und technische 
Anleitung zur Erstellung und Einreichung eines 
Antrags auf Zulassung einer gesundheitsbezogenen 
Angabe (2007)
„Häufig gestellte Fragen zu Anträgen für 
gesundheitliche Angaben gem. Art. 13 (5), 14“ (2009)
Terms of Reference, Modus Operandi, Member States
and Draft Stakeholder Briefing on Art. 13 (1) and 13 (1), 
(5) and 14 health claims (2007-2010) 
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Webseiten DG SANCO und NDA-Gremium (EFSA)

DG SANCO: 
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims
/index_en.htm
Gemeinschaftsregister: 
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims
/community_register/index_en.htm
EFSA NDA Gremium: 
http://www.efsa.europa.eu/de/nda/ndaclaims.htm
EFSA Register und Database: 
http://www.efsa.europa.eu/de/ndaclaims/ndaclaims13.
htm
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Vorab: Bisher galt

Verbot irreführender Angaben
Verbot krankheitsbezogener Angaben
Nährwert-Kennzeichnungsverordnung



28/06/10Titel, Referent9

Vorab: Zukünftig gilt

Verbot irreführender Angaben
Verbot krankheitsbezogener Angaben
Nährwert-Kennzeichnungsverordnung, demnächst 
Lebensmittelinformations-Verordnung (LMIV)
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Vorab: Entwicklung

Allgemeine Verbote der Irreführung und Täuschung sowie 
der krankheitsbezogenen Werbung
§§ 11 und 12 LFGB in Umsetzung des Artikels 2 der 
Etikettierungs-Richtlinie

Irreführende Bezeichnungen etc.
Keine Wirkungen, die dem LM nach den 
Erkenntnissen der Wissenschaft nicht zukommen 
oder nicht hinreichend wissenschaftlich gesichert
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Vorab: Entwicklung

§§ 11 und 12 LFGB in Umsetzung des Artikels 2 der 
Etikettierungs-Richtlinie

Keine Selbstverständlichkeiten als etwas Besonderes 
darstellen
Keine Aussagen zu Beseitigung, Linderung oder 
Verhütung von Krankheiten
Keine Hinweise auf ärztliche Empfehlungen, …
Keine Aussagen, die Angstgefühle erzeugen
…
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Vorab: Entwicklung

Vom Erlaubnis- zum Verbotsprinzip
Weitgehende Verbote und Verbotsermächtigungen
Zunehmend gesundheitspolitisch motivierte 
Regelungsansätze
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Vorab: Claims-Verordnung

Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt
Anhang nährwertbezogener Angaben
Liste gesundheitsbezogener Angaben
Zulassung von Angaben über die Reduzierung 
von Krankheitsrisiken
Zulassung von Angaben über Entwicklung und 
Gesundheit von Kindern
Zulassung neuer Angaben/Datenschutz 
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Vorab: Claims-Verordnung

Verbote und Verbotsermächtigungen
Nährwertprofile
Keine Angaben bei alkoholischen Getränken
Verbote in Bezug auf weitere 
Lebensmittelkategorien möglich
Vergleichende nährwertbezogene Angaben nur 
zwischen Lebensmitteln derselben Kategorie
Sonderkennzeichnungsverpflichtungen
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Vorab: Wann?

Die Verordnung tritt schrittweise über einen Zeitraum 
von etwa 5 Jahren in Kraft
Altes Recht gilt weitgehend fort, ergänzt durch „nach 
und nach“ anwendbare Vorgaben der Verordnung
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Vorab: Wichtige Fristen

Anwendung: 1. Juli 2007
Abverkauf bis Ende MHD, längstens 31. Juli 2009
Nährwertbezogene Angaben, die nicht im Anhang, bis 
19. Januar 2010
Gesundheitsbezogene Angaben bis Annahme der 
Liste, also mindestens bis zum 31. Januar 2010
Marken bis 19. Januar 2022
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Nährwertbezogene Angaben

Artikel 8 und 9 in Verbindung mit dem Anhang der 
Verordnung
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Anhang nährwertbezogener Angaben

Energie (-arm, -reduziert, -frei)
Fett (-arm, -frei, ohne)
gesättigte Fettsäuren (arm an, frei von) 
Zucker (-arm, -frei, ohne Zusatz von) 
Natrium-/Kochsalz (-arm, sehr -arm, -frei) 
Ballaststoffe (Quelle, hoher -Gehalt) 
Protein (Quelle, hoher -Gehalt) 
Vitamine/Mineralstoffe (Quelle, hoher -Gehalt) 
Nährstoffe/Substanzen (enthält) 
Nährstoffe (erhöhter Anteil, reduzierter Anteil) 
Leicht und Natürlich/von Natur aus
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Anhang nährwertbezogener Angaben

NÄHRWERTBEZOGENE ANGABEN UND BEDINGUNGEN FÜR IHRE 
VERWENDUNG

ENERGIEARM
Die Angabe, ein Lebensmittel sei energiearm, sowie jede Angabe, die für 
den Verbraucher voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, ist nur zulässig, 
wenn das Produkt im Falle von festen Lebensmitteln nicht mehr als 40 
kcal (170 kJ)/100 g oder im Falle von flüssigen Lebensmitteln nicht 
mehr als 20 kcal (80 kJ)/100 ml enthält. Für Tafelsüßen gilt ein 
Grenzwert von 4 kcal (17 kJ) pro Portion, die der süßenden Wirkung von 
6 g Saccharose (ca. 1 Teelöffel Zucker) entspricht.

ENERGIEREDUZIERT
Die Angabe, ein Lebensmittel sei energiereduziert, sowie jegliche 
Angabe, die für den Verbraucher voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, 
ist nur zulässig, wenn der Brennwert um mindestens 30 % verringert
ist; dabei sind die Eigenschaften anzugeben, die zur Reduzierung des 
Gesamtbrennwerts des Lebensmittels führen. 
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Anhang nährwertbezogener Angaben

NÄHRWERTBEZOGENE ANGABEN UND BEDINGUNGEN FÜR IHRE 
VERWENDUNG

ZUCKERFREI 
Die Angabe, ein Lebensmittel sei zuckerfrei, sowie jegliche Angabe, die 
für den Verbraucher voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, ist nur 
zulässig, wenn das Produkt nicht mehr als 0,5 g Zucker pro 100 g bzw. 
100 ml enthält.

OHNE ZUCKERZUSATZ 
Die Angabe, einem Lebensmittel sei kein Zucker zugesetzt worden, sowie 
jegliche Angabe, die für den Verbraucher voraussichtlich dieselbe 
Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn das Produkt keine zugesetzten 
Mono- oder Disaccharide oder irgendein anderes wegen seiner 
süßenden Wirkung verwendetes Lebensmittel enthält. Wenn das 
Lebensmittel von Natur aus Zucker enthält, sollte das Etikett auch den 
folgenden Hinweis enthalten: „ENTHÄLT VON NATUR AUS ZUCKER“.
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Anhang nährwertbezogener Angaben

NÄHRWERTBEZOGENE ANGABEN UND BEDINGUNGEN FÜR IHRE 
VERWENDUNG

FETTARM
Die Angabe, ein Lebensmittel sei fettarm, sowie jegliche Angabe, die für 
den Verbraucher voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, ist nur zulässig, 
wenn das Produkt im Fall von festen Lebensmitteln weniger als 3 g 
Fett/100 g oder weniger als 1,5 g Fett/100 ml im Fall von flüssigen 
Lebensmitteln enthält (1,8 g Fett pro 100 ml bei teilentrahmter Milch).

FETTFREI/OHNE FETT
Die Angabe, ein Lebensmittel sei fettfrei/ohne Fett, sowie jegliche 
Angabe, die für den Verbraucher voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, 
ist nur zulässig, wenn das Produkt nicht mehr als 0,5 g Fett pro 100 g 
oder 100 ml enthält. Angaben wie "X % fettfrei" sind verboten.
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Anhang nährwertbezogener Angaben

NÄHRWERTBEZOGENE ANGABEN UND BEDINGUNGEN FÜR IHRE 
VERWENDUNG

REDUZIERTER [NAME DES NÄHRSTOFFS]-ANTEIL
Die Angabe, der Gehalt an einem oder mehreren Nährstoffen sei 
reduziert worden, sowie jegliche Angabe, die für den Verbraucher 
voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat, ist nur zulässig, wenn die 
Reduzierung des Anteils mindestens 30 % gegenüber einem 
vergleichbaren Produkt ausmacht; ausgenommen sind 
Mikronährstoffe, für die ein 10%iger Unterschied im Nährstoffbezugswert 
gemäß der Richtlinie 90/496/EWG akzeptabel ist, sowie Natrium oder der 
entsprechende Gehalt an Salz, für das ein 25%iger Unterschied 
akzeptabel ist.
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Was fehlt?

Energie (Quelle, hoher Gehalt))
Einfach/mehrfach ungesättigte Fettsäuren (Quelle, 
hoher Gehalt)
Omega 3/6 Fettsäuren (Quelle, hoher Gehalt)
Cholesterinarm/-frei
Stärke (Quelle, hoher Gehalt) 
Glykämischer Index (niedrig, mittel, hoch) 
Nährstoffe/ andere Substanzen (hoher Gehalt) 
Nährstoffe/ andere Substanzen (erhöhter Anteil, 
reduzierter Anteil) 
Extra Leicht
…
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Verordnung (EU) Nr. 116/2010

5 „Fettclaims“:
„Quelle von Omega 3-Fettsäuren, 

„Mit einem hohen Gehalt an Omega 3-Fettsäuren “, 

„Mit einem hohen Gehalt an einfach ungesättigten 
Fettsäuren“, 

„Mit einem hohen Gehalt an mehrfach ungesättigten 
Fettsäuren“ und 

„Mit einem hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren“

Sondervorgaben für NEM wurden diskutiert, aber 
verworfen
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Der Anhang nährwertbezogener Angaben . . .  

"SOURCE OF OMEGA-3 FATTY ACIDS
A claim that a food is a source of omega-3 fatty acids, and any claim 
likely to have the same meaning for the consumer, may only be 
made where the product contains at least 0,3g alpha-linolenic acid 
per 100g and per 100kcal, or at least 40mg of the sum 
eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid per 100g and per 
100kcal.
HIGH OMEGA-3 FATTY ACIDS
A claim that a food is high in omega-3 fatty acids, and any claim 
likely to have the same meaning for the consumer, may only be 
made where the product contains at least 0,6g alpha-linolenic acid 
per 100g and per 100kcal, or at least 80mg of the sum 
eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid per 100g and per 
100kcal.
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Nährwertprofile

Sind noch immer nicht erlassen
Verordnungsvorschlag wird für Ende 2010 erwartet
Verabschiedung nicht vor Mitte/Ende 2011
2 Jahre Übergangsfrist, Anwendung nicht vor 2013
Ausnahme NEM wahrscheinlich
Arbeitspapier März 2010:
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Nährwertprofile – aktueller Stand

Arbeitspapiere: Juni, Oktober und Dezember 2008
Verordnungsvorschlag: Anfang März 2009
Überarbeiteter Verordnungsvorschlag: 17. März 2009
Kein neuer Vorschlag seitdem, kommissionsinterne 
Abstimmung steht weiter aus und derzeit ist kein Zeitplan 
für das weitere Vorgehen bekannt
Nach Bestätigung Barroso oder nach Bestätigung aller 
Kommissare? Nicht vor November 2009!
Entscheidend: Ausnahme NEM scheint „beschlossene 
Sache“
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Das Thema Nährwertprofile . . .

Das betrifft die Auswahl der Nährstoffe ebenso, wie die 
Auswahl und Berechtigung der Lebensmittelkategorien, die 
von der Anwendung der Nährwertprofile ganz 
ausgenommen sind oder für die besondere Vorgaben gelten 
sollen
Warum unterschiedsloses Abstellen auf gesättigte 
Fettsäuren, Zucker und Natrium für alle 
Lebensmittelkategorien – die EFSA hatte einen anderen 
Weg vorgeschlagen? 
Warum keine Berücksichtigung „positiver“ Inhaltsstoffe?
Kann die unterschiedliche Behandlung von Lebensmitteln 
mit (nahezu) identischer Zusammensetzung angesichts des 
Regelungsziels Täuschungsschutz gerechtfertigt sein?
…, zum letzten bekannten Papier:



28/06/10Titel, Referent29

Änderungen und Ergänzungen zum Anhang 
nährwertbezogener Angaben

Energie (Quelle, hoher Gehalt))
Einfach/mehrfach ungesättigte Fettsäuren (Quelle, 
hoher Gehalt)
Omega 3/6 Fettsäuren (Quelle, hoher Gehalt)
Cholesterinarm/-frei
Stärke (Quelle, hoher Gehalt) 
Glykämischer Index (niedrig, mittel, hoch) 
Nährstoffe/ andere Substanzen (hoher Gehalt) 
Nährstoffe/ andere Substanzen (erhöhter Anteil, 
reduzierter Anteil) 
Extra Leicht
…
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Änderungen und Ergänzungen zum Anhang 
nährwertbezogener Angaben

Energie (Quelle, hoher Gehalt))
Einfach/mehrfach ungesättigte Fettsäuren (Quelle, 
hoher Gehalt)
Omega 3/6 Fettsäuren (Quelle, hoher Gehalt)
Cholesterinarm/-frei
Stärke (Quelle, hoher Gehalt) 
Glykämischer Index (niedrig, mittel, hoch) 
Nährstoffe/ andere Substanzen (hoher Gehalt) 
Nährstoffe/ andere Substanzen (erhöhter Anteil, 
reduzierter Anteil) 
Extra Leicht
…
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Gesundheitsbezogene Angaben

Verbotsprinzip und Zulassungsverpflichtung

Artikel 13: gesundheitsbezogene Angaben allgemein –
Listenerstellung bis 2010!!
Artikel 14: Angaben über die Verringerung eines 
Krankheitsrisikos und über die Entwicklung und 
Gesundheit von Kindern auf Antrag
Ebenso neue gesundheitsbezogene Angaben und Antrag 
auf Datenschutz nach Artikel 13 (5)
Zulassungen gelten grundsätzlich allgemein, Ausnahme 
Datenschutz
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Stand der europäischen Vorschlagslisten

Zusammenfassend:
Europäische Wirtschaftsliste: 776 Angaben
Listen der Mitgliedstaaten: 44.000 „Claims“, aus 
denen ca. 4.200 extrahiert wurden
Aktuell: weitere Konsolidierung und Prüfung durch die 
EFSA
Ergebnis? Offen hinsichtlich Umfang der Liste und 
Zeitpunkt der Verabschiedung
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Artikel 13-Liste

EFSA-Stellungnahmen:

In der ersten Tranche: Stellungnahmen zu 525 
gesundheitsbezogenen Angaben (Oktober 2009)

In der zweiten Tranche: Stellungnahmen zu 416 
gesundheitsbezogenen Angaben (Mitte Februar 2010)

In der dritten Tranche: Stellungnahmen zu ca. 500 
gesundheitsbezogenen Angaben

In weiteren Tranchen: Stellungnahmen zu den 3.000 
verbliebenen Angaben
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Artikel 13-Liste

EFSA-Stellungnahmen:

In der ersten Tranche: Stellungnahmen zu 525 
gesundheitsbezogenen Angaben (Oktober 2009)

In der zweiten Tranche: Stellungnahmen zu 416 
gesundheitsbezogenen Angaben (Mitte Februar 2010)

In der dritten Tranche: Stellungnahmen zu ca. 500 
gesundheitsbezogenen Angaben

In weiteren Tranchen: Stellungnahmen zu den 3.000 
verbliebenen Angaben



28/06/10Titel, Referent35

Artikel 13-Liste

EFSA-Stellungnahmen:

In der ersten Tranche ca. 

180 positive Stellungnahmen, 

20 ohne klares Votum (grey zone) und 

320 unvollständige Charakterisierungen und 
negative Stellungnahmen

In der zweiten Tranche ca. 

8 positive Stellungnahmen, 

108 unvollständige Charakterisierungen etc., 

300 negative Stellungnahmen
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Artikel 13-Liste

EFSA-Stellungnahmen:

Weitgehend positiv zu Vitaminen und Mineralstoffen

Negativ zu Probiotika

In der zweiten Tranche u.a.

5 „overall opinions“ zu 170 Substanzen mit anti-
oxidativer Wirkung und weiteren ca. 150 
Substanzen mit Bedeutung für Blutzuckerspiegel, 
glykämischen Index, Knochen, Gelenke und 
Muskeln, alle unzureichend charakterisiert oder 
negativ bewertet

Negative Stellungnahmen zu Pflaumen, Lutein, 
Schwarztee
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Artikel 13-Liste

Ausschlaggebend für die negativen Voten der EFSA waren vor 
allem

die mangelnde Charakterisierung der zu bewertenden Stoffe 
oder LM (probiotika, various foods and food constituents)

die fehlende Relevanz der zur Verfügung stehenden 
wissenschaftlichen Daten für die angesprochene Zielgruppe 
(keine Übertragbarkeit der an Kranken untersuchten Effekte 
auf Gesunde)

Schlicht unzureichende Nachweise

Weiter ungeklärt und/oder umstritten:

Wissenschaftliches Anforderungsniveau/Kriterien der EFSA

Berücksichtigung von Erfahrungswissen

Verfahren bei nicht eindeutiger wissenschaftlicher Bewertung 
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Artikel 13-Liste

Die Diskussion um das wissenschaftliche 
Anforderungsniveau dauert an:

Problem u.a. die Forderung der EFSA nach Nachweis 
des aktiven Wirkmechanismus und der Zuordnung zu 
einer spezifischen Substanz
Welche Bedeutung für die Bewertung der 
ausstehenden gesundheitsbezogenen Angaben?
Welche Rückschlüsse für die weitere wissenschaftliche 
Debatte und Bewertungspraxis?
Welche Managementoptionen?
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EFSA und SANCO Register

Wo finde ich was?
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Entscheidungen zu Artikel 13(5) und 14-Anträgen

Zulassungsentscheidungen zu Artikel 14-Angaben mit den 
Verordnungen (EG) Nr. 983/2009 und 1024/2009 

Zulassungsentscheidung zu einer Artikel 13(5)-Angabe mit 
dem Beschluss der Kommission vom 17.12.2009 
(2009/980/EU)

Ablehnungsentscheidungen zu Artikel 14-Angaben mit den 
Verordnungen (EG) Nr. 983/2009, 1024/2009 und 
1167/2009

Ablehnungsentscheidungen zu Artikel 13(5)-Angaben mit 
den Verordnungen (EG) Nr. 983/2009, 1025/2009 und 
1168/2009
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1. Aktuelle Entwicklungen zu Claims in Europa

Fragen:
Praktische Bedeutung der tranchenweisen 
Verabschiedung der Artikel 13-Liste
Übergangsfristen
Bewertete/unbewertete Angaben
Eigenständige Bedeutung negativer EFSA-Voten
Aussichten für gesundheitsbezogene Angaben zu 
Probiotika, Pflanzenstoffen, …
…

Zunächst ein Überblick über den Stand der Arbeiten auf 
der Grundlage aktueller Präsentationen aus Brüssel:
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LMIV - Zeitplan

Rat: 
Arbeitsgruppensitzungen geplant für 30.9., 16.10., 
26.10
Kein Abschluss der Beratungen bis zum 
Jahresende vorgesehen

EP:
Bericht Umweltausschuss Mitte Oktober 2009
Änderungsanträge Mitte November 2009
Abstimmung Ausschuss Mitte März 2010
Abstimmung Plenum: Mitte April 2010
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LMIV - Diskussionsschwerpunkte

Nährwertkennzeichnung (nicht für NEM)
Schriftgröße
Herkunftskennzeichnung
Nationale Regelungsbefugnisse

Für NEM vor allem interessant die Schriftgröße
Rat: x-height mindestens 1,2 mm
Ausnahme: largest surface less than 25cm2: 0,9 
x-height
Weitere Ausnahmen in Artikel 17
EP?



28/06/10Titel, Referent44

LMIV - Diskussionsschwerpunkte

Nährwertkennzeichnung (nicht für NEM)
Schriftgröße
Herkunftskennzeichnung
Nationale Regelungsbefugnisse

Für NEM vor allem interessant die Schriftgröße
Rat: x-height mindestens 1,2 mm
Ausnahme: largest surface less than 25cm2: 0,9 
x-height
Weitere Ausnahmen in Artikel 17
EP?
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LMIV - Diskussionsschwerpunkte

Nährwertkennzeichnung (nicht für NEM)
Schriftgröße
Herkunftskennzeichnung
Nationale Regelungsbefugnisse

Für NEM vor allem interessant die Schriftgröße
Rat: x-height mindestens 1,2 mm
Ausnahme: largest surface less than 25cm2: 0,9 
x-height
Weitere Ausnahmen in Artikel 17
EP?
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LMIV - Diskussionsschwerpunkte

Nährwertkennzeichnung (nicht für NEM)
Schriftgröße
Herkunftskennzeichnung
Nationale Regelungsbefugnisse

Für NEM vor allem interessant die Schriftgröße
Rat: x-height mindestens 1,2 mm
Ausnahme: largest surface less than 25cm2: 0,9 
x-height
Weitere Ausnahmen in Artikel 17
EP?
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Vielen Dank
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Entscheidungen zu Artikel 13(5) und 14-Anträgen

Zulassungsentscheidungen zu Artikel 14-Angaben mit den 
Verordnungen (EG) Nr. 983/2009 und 1024/2009
Zulassungsentscheidung zu einer Artikel 13(5)-Angabe mit 
dem Beschluss der Kommission vom 17.12.2009 
(2009/980/EU)
Ablehnungsentscheidungen zu Artikel 14-Angaben mit den 
Verordnungen (EG) Nr. 983/2009, 1024/2009 und 
1167/2009
Ablehnungsentscheidungen zu Artikel 13(5)-Angaben mit 
den Verordnungen (EG) Nr. 983/2009, 1025/2009 und 
1168/2009
Zuletzt: Verordnungen (EG) Nr. 375, 376, 382, 383, 
384/2010 vom 3. bzw. 5. Mai 2010
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Entscheidungen zu Artikel 13(5) und 14-Anträgen

Zulassungsentscheidungen zu Artikel 14-Angaben mit den 
Verordnungen (EG) Nr. 983/2009 und 1024/2009
Zulassungsentscheidung zu einer Artikel 13(5)-Angabe mit 
dem Beschluss der Kommission vom 17.12.2009 
(2009/980/EU)
Ablehnungsentscheidungen zu Artikel 14-Angaben mit den 
Verordnungen (EG) Nr. 983/2009, 1024/2009 und 
1167/2009
Ablehnungsentscheidungen zu Artikel 13(5)-Angaben mit 
den Verordnungen (EG) Nr. 983/2009, 1025/2009 und 
1168/2009
Zuletzt: Verordnungen (EG) Nr. 375, 376, 382, 383, 
384/2010 vom 3. bzw. 5. Mai 2010
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Entscheidungen zu Artikel 13(5) und 14-Anträgen

Zulassungsentscheidungen zu Artikel 14-Angaben mit den 
Verordnungen (EG) Nr. 983/2009 und 1024/2009
Zulassungsentscheidung zu einer Artikel 13(5)-Angabe mit 
dem Beschluss der Kommission vom 17.12.2009 
(2009/980/EU)
Ablehnungsentscheidungen zu Artikel 14-Angaben mit den 
Verordnungen (EG) Nr. 983/2009, 1024/2009 und 
1167/2009
Ablehnungsentscheidungen zu Artikel 13(5)-Angaben mit 
den Verordnungen (EG) Nr. 983/2009, 1025/2009 und 
1168/2009
Zuletzt: Verordnungen (EG) Nr. 375, 376, 382, 383, 
384/2010 vom 3. bzw. 5. Mai 2010
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Doch der Reihe nach: Artikel 13(5), 14

Zulassungsentscheidungen zu Artikel 14-Angaben mit den 
Verordnungen (EG) Nr. 983/2009 und 1024/2009 
Zulassungsentscheidung zu einer Artikel 13(5)-Angabe mit 
dem Beschluss der Kommission vom 17.12.2009 
(2009/980/EU)

Ablehnungsentscheidungen zu Artikel 14-Angaben mit den 
Verordnungen (EG) Nr. 983/2009, 1024/2009 und 1167/2009
Ablehnungsentscheidungen zu Artikel 13(5)-Angaben mit 
den Verordnungen (EG) Nr. 983/2009, 1025/2009 und 
1168/2009

Grundlage und Inhalt der Entscheidungen:
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Doch der Reihe nach: Artikel 13(5), 14

Zulassungsentscheidungen zu Artikel 14-Angaben mit den 
Verordnungen (EG) Nr. 983/2009 und 1024/2009 
Zulassungsentscheidung zu einer Artikel 13(5)-Angabe mit 
dem Beschluss der Kommission vom 17.12.2009 
(2009/980/EU)

Ablehnungsentscheidungen zu Artikel 14-Angaben mit den 
Verordnungen (EG) Nr. 983/2009, 1024/2009 und 1167/2009
Ablehnungsentscheidungen zu Artikel 13(5)-Angaben mit 
den Verordnungen (EG) Nr. 983/2009, 1025/2009 und 
1168/2009

Grundlage und Inhalt der Entscheidungen:
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Doch der Reihe nach: Artikel 13(5), 14

Zulassungsentscheidungen zu Artikel 14-Angaben mit den 
Verordnungen (EG) Nr. 983/2009 und 1024/2009 
Zulassungsentscheidung zu einer Artikel 13(5)-Angabe mit 
dem Beschluss der Kommission vom 17.12.2009 
(2009/980/EU)

Ablehnungsentscheidungen zu Artikel 14-Angaben mit den 
Verordnungen (EG) Nr. 983/2009, 1024/2009 und 1167/2009
Ablehnungsentscheidungen zu Artikel 13(5)-Angaben mit 
den Verordnungen (EG) Nr. 983/2009, 1025/2009 und 
1168/2009

Grundlage und Inhalt der Entscheidungen:
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Fazit

Ohne zugelassene nährwert- und gesundheitsbezogene 
Angaben geht bald nichts mehr

Status Zulassungen und Ablehnungen und anstehende 
Entscheidungen der EFSA und des Gesetzgebers müssen 
im Auge behalten werden

Entwicklung der Diskussion um das wissenschaftliche 
Anforderungsniveau der EFSA?

Welche Rolle muss das Risikomanagement spielen?

Welche Bedeutung hat das Erfordernis der „hinreichenden 
wissenschaftlichen Substantiierung in Zukunft?  
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Fazit

Kreativität erforderlich, u.a. bei Kombination von nährwert-
und gesundheitsbezogenen Angaben, 
Produktzusammensetzung, etc.

Ausweichen auf Arzneimittelzulassungen, ergänzende 
bilanzierte Diäten?

…
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Vielen Dank


